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Übersicht 
 

Bodenwert: 4.900.000 €
Ertragswert: 21.900.000 €

Verkehrswert/Wohn- & Nutzfläche: 3.596 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete 20,0
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 19.855 €/m²

Verkehrswert: 21.900.000 €
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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: Versicherung AG, Frau Holz 

Auftragseingangsdatum:  05.06.2007 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

06.06.2007 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Grundbesitz GmbH 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 06.06.2007 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

Ein Vertreter der Hausverwaltung und der unterzeichnende Sachverständige 
selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Wohnungen: - 
Gewerbe: 1 (Drogeriekaufhaus) 
Dach: nein 
Keller: nein 

 
Die Besichtigung konnte nur in der Ladeneinheit durchgeführt werden, da die 
anderen Einheiten für den Sachverständigen nicht zugänglich waren. Die Besich-
tigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte Schäden 
können nicht ausgeschlossen werden. Es liegt eine technische Einschätzung der 
Firma Winter & Herbst vor. Demnach befindet sich das Gebäude in gutem All-
gemeinzustand, es sind wenige Risikopunkte vorhanden. 
 
Insoweit wurde ein den Angaben der technischen Due Dilligance entsprechender 
Zustand und Ausstattungsstandard unterstellt. 
 

Besonderheiten: Es liegt dem Unterzeichner eine technische Due Dilligence vor, die eine techni-
sche Einschätzung und ein Aufmass des Gebäudes umfasst. Zudem liegt ein 
Bericht der Projektsteuerungsgesellschaft als Entwurf vor.  
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen.  
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine zerstörenden Untersu-
chungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur sichtbare, nicht verdeckte 
Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutachten über 
bauliche Mängel und Schäden dar. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Leipzig, ca. 500.000 Einwohner; Leipzig-Zentrum  
 
zentraler Stadtkern 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: in unmittelbarer Umgebung 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Straßenbahn, S-Bahn und 
D-Bahn): fußläufig 
 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: gut Geschäftslage: 1a 

 Das Objektumfeld besteht fast vollständig aus sanierten Messehöfen, die Zei-
chen einer besonderen Stadtarchitektur sind: Passagen, Durchgänge und 
Durchhöfe bieten Verbindung zwischen den einzelnen Messehäusern, woraus 
sich ein einzigartiges geschlossenes Bautensystem ergibt, das in dieser Form 
nur in der Messestadt Leipzig vorhanden ist. Vielfach wurde bei der Sanierung 
der Altbauten besonderer Wert auf den Erhalt der verschiedenen historischen 
Formen gelegt. 
 
Heute befinden sich in den ehemaligen Messe-Ausstellungsräumen Museen, 
Galerien, Läden mit vielfältigen Angeboten und Restaurants, Kneipen, Kaf-
feehäuser in den Erdgeschossbereichen sowie Büros und Wohnungen in den 
oberen Etagen, ergänzt durch moderne Neubauten, die der Traditionslinie des 
historischen Leipziger Passagensystems folgen. 
 
Die Paulastraße ist Fußgängerzone und eine der beiden Hauptgeschäftsstra-
ßen in Leipzigs City. 
 
Die zentrale Lage mitten im historischen Stadtzentrum von Leipzig bietet op-
timale Verkehrsanbindung zum Leipziger Hauptbahnhof, mit S-Bahn-, Bus- 
und Straßenbahnlinien in alle Richtungen der Stadt. 
 
Mit dem PKW gelangt man innerhalb einer kurzen Autofahrt über Hauptbun-
desstraßen zur  nächsten Autobahnanschlussstelle Leipzig-Mitte, oder zur 
Leipziger Südumfahrung, mit Anschluss zu den Autobahnen A 9, A 14 und A 
38. Bis zum internationalen Leipziger Flughafen dauert die Fahrt ungefähr 30 
Minuten. 
 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf oder den besonderen gehobe-
nen Bedarf, kulturelle Veranstaltungsorte und andere zentrale oder universitäre 
Einrichtungen sind im unmittelbaren Objektumfeld fußläufig sehr gut erreich-
bar. 
 
Das historische Stadtzentrum vom Leipzig erfreut sich einer ungebrochenen 
Nachfrage, wovon die fortlaufende Bautätigkeit an historischen Altbauten und 
anderer vorhandener Bausubstanz zeugt wie auch die zahlreichen Besucher- 
und Passantenströme, die von dem unverwechselbares Flair der Leipziger 
Messepaläste angezogen werden. 
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Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

in den Erdgeschossen und teilweise in den Obergeschossen vorwiegend 
gewerbliche Nutzung; in den Obergeschossen auch teilweise Wohnnutzungen; 
geschlossene, i.d.R. 4-5-geschossige Bauweise 
 

Immissionen: gering (Passantengeräusche)  

 

2.2 Erschließung 
Straßenart: 
 

Wohn- und Geschäftsstraße (Fußgängerzone) 

Straßenausbau: 
 

Fußgängerzone, voll ausgebaut; Fahrbahn- und Gehwegbereich aus Granit-
pflaster 
 

Versorgungsanschlüsse und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Fernwärme und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Ka-
nalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarli-
che  Gemeinsamkeiten: 
 

mehrseitige Grenzbebauung des Gebäudes (üblich, da geschlossene Bauweise) 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

 

2.3 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von Blatt lfd. Nr. 
 Leipzig 5000 4 
    
Kataster: Gemarkung Flurstück Fläche 
 Leipzig 300 1.101 
 Leipzig 300/1 1 
 Leipzig 300/2 1 
  Summe: 1.103 m² 
    
Grundstückszuschnitt: unregelmäßig (siehe Katasterkarte) 
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
 
Aus Gründen der Anonymisierung wurde der Scan des Grundbuches aus 
Abteilung II hier entfernt. 

 
 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen. 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 24.01.2007 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Das Objekt ist fast vollständig vermietet. Details finden sich in den Erläute-
rungen zum Ertragswertverfahren. 
 
Informationen über Mietminderungen oder Mietrückstände wurden dem Sach-
verständigen nicht angezeigt, es wird daher davon ausgegangen, dass solche 
nicht vorliegen. 
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Schnell, Stadt Leipzig, 04.06.2007 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Gemischte Bauflächen/Kerngebiet 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Das zu bewertende Objekt liegt im Wirkungsbereich des Bebauungsplans Nr.  
33/3, rechtskräftig am 01.01.2000. Dieser Bebauungsplan sieht eine kernge-
bietstypische Nutzung vor. Die vorhandenen Bebauungen haben Bestands-
schutz, bei einer Neubebauung sind 20 % zur Wohnnutzung vorgesehen. 
Spielhallen oder ähnliche Einrichtungen sind nicht genehmigungsfähig. Im 
Erdgeschossbereich sind Gewerbeeinheiten in Form von Läden sowie Speise- 
und Schankwirtschaften vorgesehen.  
 
Der Bebauungsplan wird durch ein Normkontrollverfahren vom Gericht auf-
gehoben, die Gültigkeit erlischt Ende Juni. Ein neuer Bebauungsplan wird 
dann aufgestellt, die Festsetzungen sind dem jetzt geltendem Plan gleich.  
 
Da das vorhandene Gebäude legal errichtet wurde, ist ein Werteinfluss 
nicht vorhanden, da die Baulichkeiten auch bei widersprechenden Anga-
ben Bestandsschutz haben.  
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Das Grundstück liegt im Bereich einer Erhaltungssatzung. Die Erhaltungssat-
zung „Leipzig“ soll die städtebauliche Eigenart schützen.  
 
Für das Grundstück liegt eine Gestaltungssatzung vor, die die Art der Außen-
bereiche der Gewerbeflächen vorschreibt.  
 
Da das Grundstück in einem Grabungsschutzgebiet liegt, sind Grabungen un-
terhalb der Fundamente genehmigungspflichtig.  
 
Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff. und keine städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff. vor.  
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Schnell, Stadt Leipzig, 04.06.2007 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist derzeit beitrags- und abgabenfrei. 
 
Da die Straße mit den Teileinrichtungen 2006 ausgebaut wurde, werden 2008 
Beitragsbescheide für den Ausbau ergehen.  
 
Die Höhe der voraussichtlich entstehenden Beiträge kann z. Zt. nicht angege-
ben werden, weil weder der genaue Zeitpunkt noch die Kosten der endgültigen 
Herstellungen feststehen.  
 
Ein Wasser- und Abwasseranschluss ist vorhanden. Es sind keine Kosten of-
fen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste von Leipzig eingetragen, es be-
steht jedoch Umgebungsschutz. Wenn an der äußeren Gestalt etwas verändert 
werden soll, muss eine Genehmigung eingeholt werden.  
 
Dieser Umstand beeinflusst den Wert des Objektes nicht, da ein wirtschaftlich 
handelnder Marktteilnehmer das Gebäude in der vorhandenen Gestaltung er-
halten würde. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Herr Langsam, Stadt Leipzig, 29.05.2007 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Schnell, Stadt Leipzig, 04.06.2007 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Schnell, Stadt Leipzig, 04.06.2007 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
Bodenbelastung: Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Boden-

schutzbehörde nicht aufgeführt. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft der Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz vom 03.04.2007 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Wohn- und Geschäftshaus mit sechs Vollgeschossen und zwei Untergeschossen, 

mit 14 Gewerbeeinheiten und 16 Wohnungen 
 

Baujahr:  1998 (laut Bauakte) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: 
 

Flachdach 
 

Deckung: Flachdächer mit Dichtungsbahnen und teilweiser Bekieselung, 
teilweise auch mit extensiver Begrünung, geringe Undichtig-
keit in einem Bereich (sollte sofort beseitigt werden) 
  

Fassade: Front Ganzglasfassade, Rückseite Wärmedämmverbundsystem 
 
 
 

Fenster: EG bis 2. OG Stahlrahmen mit Isoliersicherheitsverglasung 

ab 3. OG Aluminiumfenster mit Isolierverglasung 

teilweise Rollläden 

 
Es waren Beschädigungen der Isoliersicherheitsverglasung im Erdgeschossbe-
reich feststellbar, die aber wahrscheinlich von einer Versicherung gedeckt sind.  
  

Keller :  trocken, Boden: Estrich mit leichter Rissbildung; kleinere Mauerwerksrisse; 
Technikdurchbrüche teilweise offen (wegen Brandschutz zu beseitigen), feuer-
hemmende Stahltüren 
  

Sanitärbereich: Die Sanitärbereiche konnten nicht besichtigt werden. Laut den vorliegenden Un-
terlagen sind die Sanitärräume in mittlerer Qualität ausgebaut.  
 

Fußböden: Verkaufsflächen: 
 

Räume Fußbodenarten 

Verkaufsräume Estrich mit Feinsteinzeugfliesen 

 
Büroflächen (lt. technischer Due Dilligence): 
 

Räume Fußbodenarten 

Büroräume Estrich mit Teppichboden 
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Küche: Es sind Einbauküchen mittlerer Qualität in den Büroeinheiten vorhanden.  

 
Heizung: Fernwärme mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 

 
Besonderheiten: Aufzüge, Sprinkleranlage, Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungs- und mechanische 

Entrauchung, Brandmeldeanlage 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in gut erhaltenem Zustand. Der im Bericht der Pro-
jektsteuerungsgesellschaft ermittelte „Mehrbedarf“ an sofort notwendigen In-
standsetzungsmaßnahmen, der über den jährlich einkalkulierten Instandhaltungs-
aufwand hinausgeht, wird als besonderer wertbeeinflussender Umstand berück-
sichtigt. 
 



 

 
(Muster-) Gutachten 2007-199  Seite 12 von 22  
 

3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegt keine ausreichende Anzahl geeigneter Kaufpreise vor, daher 
kann das Vergleichswertverfahren nicht durchgeführt werden. Die vorhandenen Vergleichspreise 
fließen in die Ableitung des Liegenschaftszinssatzes ein und werden somit als Vergleichsparameter 
berücksichtigt.  
 
 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
Fläche keine Angabe 1.103 m²
baureifes Land ja ja
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
GFZ 5,0 5,9

4.000 €/m²Bodenrichtwert 31.12.2005

Bodenrichtwert 31.12.2006 4.000 €/m²

4.000 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 06.06.2007

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der Geschossflächenzahl.
Im Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst, so
dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind.

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

GFZ
Anpassung durch Umrechnungskoeffizienten
Quelle: Gutachterausschuss Leipzig

12 %

Summe der Zu- und Abschläge 12 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 4.480,00 €/m²

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 4.941.440,00 €

Der Bodenwert beträgt rund: 4.900.000,00 €
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 1.103 m² Grundbuch 

    
 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Offene Beiträge bzw. Abgaben durch den Ausbau der Straße sind ein Umstand, der auf eine Vielzahl von 
Grundstücken in der Bodenrichtwertzone zutrifft, daher ist dieser bereits im Bodenrichtwert enthalten. 
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Auf dem Grundstück ist die angegebene GFZ erzielbar (überschlägig über durchschnittliche Ausbauverhält-
nisse ermittelt), daher wird diese bauliche Ausnutzbarkeit in der Berechnung angesetzt. 
 

Art Wohn-/Nutzfläche
(m²)

Koeffizient Geschossfläche
(m²)

Gebäude 4.932,98 0,76 rund:   6.491

Die Umrechnungskoeffizienten Wfl/Nfl : GF sind Sprengnetter, Hans Otto: Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, 
Wertermittlungsforum, Sinzig 2006 entnommen.

Geschossfläche

 
 

Geschossfläche 6.491 m²
Grundstücksfläche 1.103 m²

= rd. 5,9GFZ ==

 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der Be-
rechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
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3.3  Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=

Der Ertragswert beträgt rund: 21.900.000 €

80.000,00 €

Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände
Ertragswert 21.862.742,00 €

4.900.000,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)
21.942.742,00 €

22,304Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 71 Jahre
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 17.042.742,00 €

972.361,46 €

208.250,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 764.111,46 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten)

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 4,25 %

121.409,26 €Summe 121.409,26 €

Verwaltung 4,00 % 1.093.770,72 € 43.750,83 €

Gewerbe 5,00 €/m² 5.072,21 m² 25.361,05 €

Instandhaltung
Wohnen 10,00 €/m² 1.017,77 m² 10.177,70 €

Gewerbe 4,00 % 1.012.213,56 € 40.488,54 €
Wohnen 2,00 % 81.557,16 € 1.631,14 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 1.093.770,72 €

Summe 6.089,98 m²
84.351,13 € 1.012.213,56 €
91.147,56 € 1.093.770,72 €

Gewerbe 5.072,21 m² 16,63 €/m²
1.017,77 m² 6,68 €/m²

Fläche Miete/m²Einnahmen
Wohnungen

Miete/mtl Miete/Jahr
6.796,43 € 81.557,16 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Flächen wurden aus der übergebenen Mieterliste entnommen. Die Firma hat die in den Mietverträ-
gen angegebenen Flächen aufgemessen und die Angaben der Mietverträge bestätigt.  
 
Quelle: Mietenlisten; vorliegende Pläne; Technische Due Dilligence der Firma  
 
 
Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 
Der Sachverständige hat eine nicht unterschriebene Mietenliste vom 18.01.2007 zur Verfügung gestellt 
bekommen. Eine Prüfung der tatsächlich beim Eigentümer eingehenden Mieteinnahmen ist dem Sach-
verständigen nicht möglich. 
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Paulastraße 35

Pos Wohneinheit Mietbeginn
Bau-
jahr

Ausstattung
Fläche

vermietet
[m²]

1 Wohnung 01.09.2004 1998 mit SH, Bad u. IWC 46,69 46,69 6,69 312,55 6,69 312,55
2 Wohnung 01.08.2002 1998 mit SH, Bad u. IWC 80,85 80,85 6,39 516,63 6,39 516,63
3 Wohnung 01.11.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 77,33 77,33 6,76 522,60 6,76 522,60
4 Wohnung 01.08.2004 1998 mit SH, Bad u. IWC 70,14 70,14 6,65 466,43 6,65 466,43
5 Wohnung 01.11.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 66,83 66,83 6,65 444,21 6,65 444,21
6 Wohnung 15.02.2005 1998 mit SH, Bad u. IWC 81,87 81,87 6,71 549,40 6,71 549,40
7 Wohnung 01.10.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 55,29 55,29 6,79 375,20 6,79 375,20
8 Wohnung 01.10.2005 1998 mit SH, Bad u. IWC 59,42 59,42 6,77 402,00 6,77 402,00
9 Wohnung 01.08.2003 1998 mit SH, Bad u. IWC 49,76 49,76 6,63 330,00 6,63 330,00
10 Wohnung 01.12.2005 1998 mit SH, Bad u. IWC 47,93 47,93 6,71 321,60 6,71 321,60
11 Wohnung 01.12.2005 1998 mit SH, Bad u. IWC 49,82 49,82 6,72 335,00 6,72 335,00
12 Wohnung 01.06.2000 1998 mit SH, Bad u. IWC 49,80 49,80 6,65 331,01 6,65 331,01
13 Wohnung 15.07.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 49,37 49,37 6,79 335,00 6,79 335,00
14 Wohnung 01.04.2004 1998 mit SH, Bad u. IWC 81,82 81,82 6,75 552,00 6,75 552,00
15 Wohnung 01.03.2001 1998 mit SH, Bad u. IWC 68,98 68,98 6,65 458,63 6,65 458,63
16 Wohnung 01.11.2001 1998 mit SH, Bad u. IWC 81,87 81,87 6,65 544,17 6,65 544,17
16 Gesamt Wohnen: 1.017,77 6,68 6.796,43

Gesamt Wohnen vermietet: 1.017,77 1.017,77 6,68 6.796,43
Gesamt Wohnen leer stehend: 0,00

Pos Gewerbeeinheit Mietbeginn
Bau-
jahr

Ausstattung
Fläche

vermietet
[m²]

1 Lager 1998 68,00 0,00 0,00 0,00 5,00 340,00
2 Büro 01.01.2007 1998 mit SH, Bad u. IWC 101,83 101,83 6,19 630,00 6,19 630,00
3 Lager 01.12.1998 1998 141,00 141,00 9,00 1.269,00 9,00 1.269,00
4 Büro 01.05.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 210,00 210,00 6,06 1.272,00 6,06 1.272,00
5 Büro 01.12.2005 1998 mit SH, Bad u. IWC 83,16 83,16 7,49 622,50 7,49 622,50
6 Büro 15.03.2007 1998 mit SH, Bad u. IWC 212,24 212,24 5,11 1.084,55 5,11 1.084,55
7 Büro 01.01.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 101,20 101,20 5,99 606,00 5,99 606,00
8 Büro 01.09.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 116,39 116,39 5,80 675,07 5,80 675,07
9 Büro 01.09.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 95,61 95,61 5,80 554,53 5,80 554,53
10 Laden 01.02.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 948,00 948,00 20,04 18.998,11 20,04 18.998,11
11 Laden 01.02.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 903,00 903,00 20,04 18.096,30 20,04 18.096,30
12 Laden 01.02.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 982,00 982,00 20,04 19.679,48 20,04 19.679,48
13 Laden 01.02.2006 1998 mit SH, Bad u. IWC 983,00 983,00 20,04 19.699,52 20,04 19.699,52
14 Büro 1998 mit SH, Bad u. IWC 126,78 0,00 0,00 0,00 6,50 824,07
14 Gesamt Gewerbe: 5.072,21 16,63 84.351,13

Gesamt Gewerbe vermietet: 4.877,43 4.877,43 17,06 83.187,06
Gesamt Gewerbe leer stehend: 194,78

Anz. Jahresübersicht
16 Wohnen: 1.017,77
0 0,00
16 1.017,77 6,68 6.796,43

100 % 1.017,77 6.796,43 81.557,16

14 Gewerbe: 5.072,21
2 194,78
12 4.877,43 17,06 83.187,06

100 % 5.072,21 84.351,13 1.012.213,56
Gesamt: 6.089,98 89.983,49 91.147,56 1.093.770,72
   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

   davon zum Stichtag vermietet:
   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

Monatl. JNK

   davon zum Stichtag unvermietet:

Fläche Monatl.

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

 
 
2. Art des Mietansatzes 
 
Die Mieten werden als Nettokaltmieten angesetzt. Es ist wegen der Regelungen des § 17 Abs. 1 WertV 
von den nachhaltig erzielbaren Mieten auszugehen. Dazu werden die vereinbarten Mieten auf ihre Nach-
haltigkeit nachfolgend überprüft.  
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3. Wohnungsmieten: 
 
Vergleich zum Mietenspiegel 
 

 
 
Gewählte Mietansätze und sachverständige Einschätzung 
 
Die durchschnittliche Wohnmiete liegt bei 6,68 €/m². Diese Miete bewegt sich im oberen Spannenbe-
reich des Mietenspiegels, ist aber wegen der sehr guten Lage als nachhaltig anzusehen.  
 
Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Bei einer Neuvermietung ist keine Mietsteigerung erzielbar, aber es ist auch nicht mit nachgebenden 
Mieten zu rechnen.  
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4. Gewerbemieten: 
 
Marktlage 
 
In derartig guten 1A-Geschäftslagen lassen sich Ladenflächen immer sehr schnell und zu guten Konditi-
onen vermieten. Es sind keinerlei Leerstände in der Lage zu festzustellen. Reine Erdgeschossladenflä-
chen sind für Mieten in der Größenordnung um 100 €/m² vermietet. Es sind viele namhafte Filialisten in 
der unmittelbaren Umgebung ansässig (Mango, C&A, Karstadt, Hugendubel, Zara, Hennes & Mauritz 
(H&M), Peek & Cloppenburg, Görtz u.a.). Für Ladenflächen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken 
(oftmals Untergeschoss bis 1. OG) werden Mieten von durchschnittlich 25 €/m² gezahlt.  
 
Die vereinbarte Miete von durchschnittlich rd. 20 €/m² für die Ladenfläche ist somit als deutlich steiger-
bar anzusehen. Daher ist die verhältnismäßig kurze Laufzeit des Mietvertrages (bis 30.04.2014, der Mie-
ter hat laut Auskunft des Auftraggebers die Option gerade gezogen) kein Problem, sondern eher noch 
eine Chance für den Eigentümer. Trotz der Einschätzung, dass diese Miete noch deutlich steigerbar sein 
dürfte, wird wegen der Möglichkeit (und Wahrscheinlichkeit) des Ziehens der Option durch den Mieter 
von der derzeitigen Miete ausgegangen.  
 
Der Umstand, dass sich mittelfristig eine Steigerungsmöglichkeit ergibt, wird im Ansatz des Liegen-
schaftszinssatzes berücksichtigt.  
 
Für die leerstehende Büroeinheit wird ein Mietansatz von 6,50 €/m² gewählt. Die Lagerflächen im 2. 
Untergeschoss werden mit 5,00 €/m² angesetzt.  
 
Analyse der vorliegenden Mietverträge 
 
Die vorliegenden Mietverträge beinhalten eine ortsübliche Umlegung der Mietnebenkosten auf den Mie-
ter.  
Eine Anpassung der Miete erfolgt nach einer Indexierung (z.B. 66,66 % der Änderung des Lebenshal-
tungskostenindexes bei einer Änderung um 10 %). 
 
Gewählter Mietansatz, unmittelbare Mietsteigerungsmöglichkeiten und sachverständige Einschätzung 
 
Die Mieten sind aufgrund der dem Sachverständigen vorliegenden Vergleichsmieten als nachhaltig, bei 
einem Mieterwechsel des Ladenmieters sogar noch als steigerungsfähig anzusehen.  
 
Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Bei der bisherigen Entwicklung in den letzten vier bis fünf Jahren muss davon ausgegangen werden, 
dass Mieten für Büroflächen auch in den nächsten Jahren nicht merklich ansteigen werden, da der Leer-
stand immer noch zu groß für den laufenden Flächenverbrauch ist. Die Miete der Ladenfläche ist hinge-
gen in den nächsten Jahren noch deutlich steigerbar.  
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Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten wurden nach Erfahrungssätzen des Sachverständigen angesetzt.  
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 
Im Grundstücksmarktbericht der Stadt Leipzig wird lediglich auf eine Veröffentlichung von Som-
mer/Piehler verwiesen, die Liegenschaftszinssätze im Jahre 1995 abgeleitet haben. Diese sind im Jahr 2007 
und insbesondere für 1A-Lagen nicht anwendbar. Dem Sachverständigen liegen Vergleichskaufpreise vor, 
aus denen der Liegenschaftszinssatz abgeleitet werden kann. Dieser wurde mit 4,25 % aus den unten ste-
henden Vergleichstransaktionen abgeleitet.  
 
Vergleichsobjekt Vervielfältiger Anmerkungen Anpassungen Erläuterung

angepasster 
Vervielfältiger

Leipzig
Andere Str. 19,4 x 1,0 vergleichbar 19,4
Paulastr. >20 share deal x1,05 durch share deal Einsparung von Kosten 21
Paulastr. 16,75 nur auf IST-Miete, Einzelhandel, Büro unvermietet x1,2 durch Vermietungsreserven Zuschlag notwendig 20,1

Berlin (vergleichbare Lagen)
Friedrichstr. 26 in B-Lage der Friedrichstraße x1,0 vergleichbare Lage, vergleichbares Mietniveau 26
Wilmersdorfer Str. 17 in B-Lage der Wilmersdorfer Str. x1,0 vergleichbare Lage, vergleichbares Mietniveau 17

Durchschnitt: 20,7

 
Aus diesen Vergleichstransaktionen wurde der Liegenschaftszinssatz zurückgerechnet. Dabei sind in die 
Ableitung die Leipziger Vergleichstransaktionen mit einem deutlich höheren Gewicht eingegangen, da diese 
unmittelbarer vergleichbar sind.  
 
Der angesetzte Liegenschaftszinssatz berücksichtigt zugleich die Möglichkeit der Mietsteigerung, die sich 
bei einem Auslaufen des Mietvertrages von Hans Peter ergibt.  
 
 
Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 
80 Jahre 9 Jahre 71 Jahre 

  
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Im Bericht der Projektsteuerungsgesellschaft werden sofort notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen mit 
114.500 € bewertet. In der Ertragswertermittlung sind rd. 35.000 € jährlich für Instandhaltungsmaßnahmen 
einkalkuliert. Somit sind 114.500 € - 35.000 € = rd. 80.000 € „Mehrbedarf“ im ersten Jahr vorhanden, der 
als besonderer wertbeeinflussender Umstand zu berücksichtigen ist.  
 
Die in den Folgejahren notwendigen und mit 102.000 € bezifferten Kosten sind bei Verteilung über die fol-
genden fünf Jahre im Rahmen der normalen Instandhaltung einzukalkulieren, sie werden daher nicht als 
besonderer wertbeeinflussender Umstand berücksichtigt.  
 



 

 
(Muster-) Gutachten 2007-199  Seite 21 von 22  
 

3.4 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit 6.089,98 m² 
Wohn-/Nutzfläche in 1A-Lage der Leipziger Fußgängerzone.  

Das Gebäude wurde 1998 errichtet und befindet sich in gutem Zustand. Die Mieten erschei-
nen langfristig noch steigerbar, insbesondere im Bereich des Ladens.  

Der ermittelte Verkehrswert entspricht dem 20,0-fachen der nachhaltigen Jahresnettokalt-
miete und einem Wert von rd. 3.600 €/m² Wohn- und Nutzfläche.  

Der Verkehrswert für das Grundstück Paulastraße 35 in 04000 Leipzig wird zum Werter-
mittlungsstichtag 06.06.2007 mit rd. 

21.900.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
 
Berlin, den 18.06.2007 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
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6 Haftungsausschluss 
 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das beauf-

tragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine dar-
über hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
dieser wird kapitalisiert über die 

Restnutzungsdauer 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

 


